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Die Wahl der Aimeekorpskommandanten

Am 23 Juni hat der Bundesrat eine
größere Anzahl von Wahlen und Beförderungen

m den Spitzenpositionen unserer
Armee vorgenommen Unter den neuen
Kommandanten, die auf den 1 Januar 1962
ihr Amt antraten werden, befinden sich auch
die künftigen Kommandanten des 1 und
2 Armeekorps, deren Ernennung erstmals
nach den Bestimmungen des revidierten
Bundesgesetzes über die Mihtarorgamsation
erfolgt ist Mit diesen neuen Vorschriften hat
es folgende Bewandtnis

Nach den bisherigen Bestimmungen der
Mihtarorgamsat on (Art 66) war fut jede
Ernennung und Beförderung ein in vorge
schnebener Weise erworbenes Fahigkeits-
zeugms notwendig, wobei festgelegt war
(Art 70), daß fur die Stabsoffiziere das
Fahigkeitszeugnis von der
Landesverteidigungskommission ausgestellt werde Die
Konsequenz dieser Bestimmungen lag darin,
daß bei Ersatzwahlen in die
Landesverteidigungskommission diese Kommission sich
praktisch selbst wählte, denn nach dem
strengen Wortlaut des Gesetzes war der
Bundesrat als Wahlbehorde an das
Vorliegen eines Fahigkeitszeugnisses gebunden,
und wenn die Landesverteidigungskommis-
sion ein solches nicht ausstellte, konnte der
Bundesrat keine Wahl vornehmen

Diese Regelung, wonach nur auf dem
Weg der Kooptation, d h durch Selbstergan-
zung, neue Mitglieder m die Landesver
teidigungskommission gelangen konnten,
führte anläßlich der Mutationen von Ende
1957 zu erheblichen Schwierigkeiten, als es
der Bundesrat unter zwei Malen ablehnte,
die ihm von der Landesverteidigungskom-
mission unterbreiteten Antrage auf Wahl
neuer Oberstkorpskommandanten zu
vollziehen Die damals entstandene Mißstimmung

fand ihrem Niederschlag in einer von
beiden Raten angenommenen Motion, die
den Bundesrat einlud, Vorschlage fur eine
Änderung des Militarorganisationsgesetzes
zu machen, wonach die Wahl der Mitglieder
der Landesverteidigungskommission inskünftig

nicht mehr von einem von dieser
Kommission selbst ausgestellten Fahigkeitszeug
nis abhangig sein sollte

Die Verwirklichung dieser Motion er
folgte anläßlich der jüngsten Revision der
Mihtarorgamsation In dieser wurde Art 66
Abs 1 dahingehend geändert, daß Offiziers-
beforderungen nur bis zum Grad eines
Oberstdivisionars von einem Fahigkeitszeugnis

abhangig sind, damit ist gesagt, daß fur
künftige Armeekorpskommandanten ein
solches nicht vorzuliegen braucht Zwar wurde
das Antragsrecht der Landesverteidigungskommission

auch im revidierten Gesetz fur
alle Gradstufen beibehalten, da jedoch die
gesetzliche Bindung an das Fahigkeitszeugnis

weggefallen ist, kann der Bundesrat heute
freier entscheiden

Der Befehlende muß semen Befehl
immer wieder von der Verantwortung
her überprüfen, und der Gehorsam
muß letztlich aus Überzeugung
und Einsicht heraus geleistet werden
und ist als Kadavergehorsam
nicht mehr denkbar
Die Brücke zwischen Vorgesetzten
und Untergebenen ist das Vertrauen,
ohne Vertrauen fehlen dem Befehl und
dem Gehorsam die bindende Kraft

Du hast das Wort!
In dieser Rubrik werden wir Probleme unseres Wehrwesens, die oft
sehr umstritten sind, zur Sprache bringen Die daraus entstehende
Diskussion soll ein kleiner Beitrag an die steigende, aber auch not
wendige Weiterentwicklung eines gesunden Wehrwesens sein Sie
soll zum Nutzen von Volk und Armee, fern allen Leidenschaften,
parteilos sachlich und aufbauend sein

Zu wenig Aufstiegsmöglichkeiten für den Unteroffizier?

«Der Rang eines Unteroffiziers ist gar
nicht so wichtig »

Ich habe alle diesbezüglichen Einsendungen

mit Intet esse verfolgt und bin
dabei zum Schlüsse gekommen, daß der
Rang eines Unteroffiziers gar nicht so
wichtig ist Zahlt nicht die Leistung eines
Wehtmannes mehr' Der Ehrgeiz, um
den es ja in den meisten Fallen geht,
kann ja bei jeder Gelegenheit kompensiert

werden Guten Unteroffizieren
mochte ich taten, sich doch einem Un-
teroffiziersverein anzuschließen, dort hat
er jahihch öfter Gelegenheit, sein
militätisches Wissen und Können unter Be
nets zu stellen und zu zeigen Dort
werden seine Leistungen bestimmt
geschätzt und geachtet

In der heutigen Zeit ist es übrigens
allein mit Schulen, Kursen und spateren
dteiwochigen Wiederholungskursen meiner

Ansicht nach nicht getan
Im Zivilleben hat ein jeder genügend

zu tun im Kampf gegen Kommunismus
und Defaitismus Strebern mochte ich
raten, ihre Kräfte der Privatwirtschaft
soll zur Verfugung zu stellen und dort
zu glänzen, dort den guten Vorgesetzten
und Fuhrer zu spielen Damit hat ein
jeder wiederum Gelegenheit, dem Ganzen

und der Armee zu helfen und
zugleich zu dienen Eine gute Armee kann
nur gut ausgerüstet und unterhalten
werden, wenn eine gesunde Wirtschaft
und ein einiges Volk geschlossen dahinter

stehen, um am Ende alle Kosten zu
begleichen

Meines Erachtens ware es notig, wenn
die Unteroffiziere geschlossen
zusammenhalten wurden, um unserem Grade
allgemein mehr Achtung zu verschaffen
Leider gibt es ja gewisse Offiziere, die
der Meinung sind, der Unteroffizier ware
nur da, um den Handlanger und Helfer
zu spielen Dieser leidigen Situation können

wu aber nicht mit dem Grade,
sondern nur mit Können und etwas
Zivilcourage entgegentreten

Em «ewiger» Motf Kpl

Eine Aufgabe fur den SUOV
Die Ausbildung «Spatberufener»

Em kraftiges Bravo dem Kameraden
im SUOV, der so mutig die
Aufstiegsmöglichkeiten fur Wehrmanner in
Diskussion gebracht hat Auch ich habe
schon langst daran gedacht, daß bis zum

Gl ade des Hauptmanns grundsätzlich
alle Wehrmanner im Auszug und in der
Landwehr eine Befordet ungsmoglichkeit
haben sollten, und zwar ganz besonders,
wie der Kamerad Four M M schon
erwähnte, die sog «Spatbeiufenen» Diesen

Wehrmannern war es vielleicht
zufolge Studium, Lehrzeit usw ganzlich
unmöglich, einen Beforderungsdienst zu
leisten Warum wird gerade diesen Weht-
mannern, welche sich meistens schon im
Zivilleben glänzend bewahrt haben, jede
spatere Aufstiegsmöglichkeit genommen?
Ich finde das äußerst undemokratisch

Tief enttauscht hat mich die neue
Truppenordnung Ich habe namhch
erwartet, daß man in bezug auf die Weiter-
ausbildung mit der Zeit Schritt halt
Doch die zustandigen Stellen sind über
das hier diskutable Problem stillschweigend

hinweggegangen Sie haben es
überhaupt nicht fur sehr wichtig gehalten

Anderseits wird geklagt, man hatte
in unseret Armee zu wenig Unteroffiziere

Wenn sich die Gelegenheit fur
eine diesbezügliche Neuregelung fast
anbietet, wird sie nicht einmal ausgenutzt
Es wurde mich freuen, wenn diese
Angelegenheit noch einmal überprüft wurde

Noch weiter habe ich gedacht, ob
nicht die Weiterausbildung fur
Spatberufene dem SUOV ubertragen werden
konnte Die UOV konnten sog «Weiter-
ausbildungskutsei durchfuhren Jedes
Mitmachen der Verbandsmitglieder an
diesen Kursen wurde als Beforderungsdienst

angerechnet und in der Kartothek
auch registriert Wenn das Mitglied eine
gewisse Anzahl solcher Diensttage
absolviert hat, so konnte der Übungsleiter
des Vetbandes dem zustandigen
Kommandanten den Beforderungsantrag stellen,

der dann die Befotderung vornehmen

wurde
Ich glaube, eine solche Losung ware

sicher vertretbar Damit wurden die
Verbandsmitglieder nicht nur angespornt,
rege im Unteroffiziersverein mitzumachen,

sondern auch dafür belohnt
Der SUOV selber wurde durch diese

Übertragung der Weiterausbildung
bestimmt ein sehr positives Ansehen
erlangen Und die militärischen Behörden
wurden damit dem SUOV den wärmsten
Dank aussprechen und bekunden, daß
auch sie die großen Arbeiten des
Verbandes im Dienste unseres Wehrwesens
auch wirklich schätzen und achten

Wie denken die zustandigen militärischen

Stellen, und Wfli sagt der SUOV
dazu? Gren F K Schwyz
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